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9. Nachtragssatzung
zur Satzung Gber Geblhren fir die Beseitigung von Abwasser
aus Grundstiicksabwasseranlagen
(Gebiihrensatzung flir Grundstlicksabwasseranlagen)
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in
der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geandert durch Gesetz vom
21.06.2023 (Nds. GVBI. S. 111) und des § 96 Abs. 1 des Nieders. Wassergesetzes
(NWG) in der Fassung vom 19.02.2010 (Nds. GVBI. S. 64), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 20.05.2019 (Nds. GVBI. S. 88) und des § 5 des Nieders.
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 20.04.2017 (Nds. GVBt. S. 121),
zuletzt geéndert durch Gesetz vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 589), hat der Rat der

Stadt Bad Lauterberg im Harz in seiner Sitzung am 28.09.2023 folgende 9. Nach-
tragssatzung beschlossen:

Artikel |

§2

Die Benutzungsgebuhr fir die Abwasserbeseitigung betragt
a) aus abflusslosen Gruben 63,40 Euro/m3
b) aus Hausklaranlagen 70,42 Euro/m3

je Kubikmeter eingesammelten Abwassers/Fakalschlamms.
Artikel 11

Die 9. Nachtragssatzung tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Bad Lauterberg im Harz, den 29.09.2023

Der Biurgermeister
gez. Lange
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Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung
der Stadt Bad Lauterberg im Harz
fur das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat
der Rat der Stadt Bad Lauterberg im Harz in der Sitzung am 31.08.2023 folgende Haushalts-
satzung beschlossen:

§1
Der Haushaltsplan far das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Ertrage auf 20.970.400 €
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 21.903.200 €
1.3.  der auBerordentlichen Ertrage auf 605.800 €
1.4  der aulRerordentlichen Aufwendungen auf 0€
2. im Finanzhaushalt
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 20.165.500 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 21.366.800 €
2.3 der Einzahlungen flr Investitionstatigkeit 928.900 €
24 der Auszahlungen fiir Investitionstatigkeit 1.805.300 €
2.5  der Einzahlungen fUr Finanzierungstatigkeit 876.400 €
2.6 der Auszahlungen fiir Finanzierungstatigkeit 652.600 €
festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fir Investitionen und Investitionsfér-
derungsmafnahmen (Kreditermachtigung) wird auf 876.400 € festgesetzt.

§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermachtigungen wird auf 243.700 € festgesetzt.
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§4
Der Hdéchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditatskredite zur rechtzeitigen

Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dirfen, wird auf 3.360.000 €
festgesetzt.

§5

Die Steuersitze (Hebesétze) fiir die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatz-
satzung flr das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 450 v.H.
(Grundsteuer A)
1.2 fur die Grundstucke (Grundsteuer B) 450 v.H.
2. Gewerbesteuer 410 v.H.
§6

Die Wertgrenze fur die Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsférderungsmaif-
nahmen in den Teilfinanzhaushalten nach § 4 Abs. 6 KomHKVO wird auf 25.000 € festgelegt.

§7
Die Wertgrenze fir Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung nach § 12 Abs. 1
KomHKVO wird fur das bewegliche Vermdégen auf 70.000 €, fir das unbewegliche Vermégen

im Bereich Hochbau auf 150.000 € und fir das unbewegliche Vermoégen im Bereich Tiefbau
auf 250.000 € festgelegt.

Bad Lauterberg im Harz, 01.09.2023

Lange
Blrgermeister
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

2.1 Die vorstehende Haushaltssatzung fur das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit 6ffentlich be-
kannt gemacht.

2.2 Die nach §§ 120 Abs. 2 und 119 Abs. 4 NKomVG erforderlichen Genehmigungen sind
durch den Landkreis Géttingen am 29.09.2023 unter dem Aktenzeichen 20.1 erteilt worden.

2.3 Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG
vom 06.10.2023 bis zum 16.10.2023

im Rathaus der Stadt Bad Lauterberg im Harz, Ritscherstr. 4, 37431 Bad Lauterberg im
Harz, Zimmer 139 zur Einsichtnahme wahrend der Dienststunden 6ffentlich aus.

Der Beteiligungsbericht liegt nach § 151 NKomVG unbefristet zur Einsichtnahme aus.

Bad Lauterberg im Harz, den 04.10.2023

gez. Lange
Blrgermeister
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StraBenreinigungsgebiihrensatzung

der Stadt Bad Lauterberg im Harz

Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsge-
setzes (NkomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt gedndert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (Nds. GVBI. S. 111), der §§ 1, 2 und 5 des Nie-
ders. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) vom 20.04.2017 (Nds. GVBI. S. 121), zu-
letzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBI. S. 589) und
des § 52 des Nieders. Strallengesetzes (NStrG) vom 24.09.1980 (Nds. GVBI. S.
359), zuletzt gedndert durch Gesetz vom 29.06.2022 (Nds. GVBI. S. 420) hat der Rat
der Stadt Bad Lauterberg im Harz in seiner Sitzung am 28.09.2023 folgende Stra-
Renreinigungsgeblhrensatzung der Stadt Bad Lauterberg im Harz beschlossen:

§1

Allgemeines

Die Stadt Bad Lauterberg im Harz fuhrt die Reinigung der 6ffentlichen Stral3en, We-
ge und Platze — im Folgenden einheitlich Strallen genannt — innerhalb der geschlos-
senen Ortslage (§ 4 Abs. 1 Nieders. Strallengesetz) einschlieBlich der Ortsdurchfahr-
ten von Bundes-, Landes- und KreisstralRen und den Winterdienst als 6ffentliche Ein-
richtung nach MaRgabe der Satzung lber die StralRenreinigung der Stadt Bad Lau-
terberg im Harz vom 28.09.2006 und der Verordnung uber Art, Mal3 und raumliche
Ausdehnung der Stralienreinigung vom 28.09.2006 in der Stadt Bad Lauterberg im
Harz in den jeweils giiltigen Fassungen durch, soweit sie nicht auf die Anwohner
Ubertragen worden ist.

Flr die Straltenreinigung werden Geblhren nach den folgenden Vorschriften erho-
ben.

§2

Definitionen

(1) Grundstlck im Sinne dieser Satzung ist grundsatzlich das Grundstiick im Sin-
ne des Blrgerlichen Gesetzbuches und der Grundbuchordnung.

(2) Anliegergrundstuicke sind Grundstticke, die an die zu reinigende Stral’e an-
grenzen (gemeinsame Grundstiicksbegrenzungslinie zwischen der Stralke und
dem anliegenden Grundstiick). Als Anliegergrundstlicke gelten auch solche
Grundstlicke, die durch einen Strallengraben, eine Stitzmauer, eine Bo-
schung, einen Griin-, Trenn-, Seiten- oder Sicherheitsstreifen oder in dhnlicher
Weise von der Stralle getrennt sind. Das qilt jedoch nicht, wenn das Grund-
stlick von der Stral3e durch einen Gelandestreifen getrennt ist, der weder dem
offentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Stral3e ist.

(3) Hinterliegergrundstucke sind die tibrigen durch die Stralke erschlossenen
Grundstiicke, die nicht an die zu reinigende StralRe angrenzen. Grundstlicke,
die nur punktuell oder nur in geringer Breite mit der zu reinigenden Stralle zu-
gewandten Grundstucksseite an die zu reinigende Stral3e anliegen, gelten als
Hinterliegergrundstlicke.
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(4) Der Begriff Erschlielung bezeichnet die tatsachliche und rechtliche Zugangs-
moglichkeit. Sie kann Gber ein weiteres Grundstick erfolgen (Zuwegung) oder
Uber einen unselbstandigen Weg.

(5) Zugewandte Grundstlicksseiten sind diejenigen Abschnitte der vorderen
Grundstlcksbegrenzungslinie, die zu der Strallengrenze oder deren in gera-
der Linie gedachten Verlangerung in einem Winkel bis einschlielilich 45 © ver-
laufen.

(6) Die geschlossene Ortslage bestimmt sich nach § 4 Abs. 1 Satz 2 und 3 Nie-
ders. Straflengesetz. Sie wird durch Anlagen von allgemeiner innerértlicher
Bedeutung wie Griinanlagen, Stadtwalder, Gewasser, Spiel- und Sportplatze,
Kleingéarten, Friedhdfe, Verkehrsanlagen und in der Planung begriffene Pro-
jekte dieser Art nicht unterbrochen.

§3
Gebiihrenpflichtige

(1) Gebuhrenpflichtige sind die Benutzer der 6ffentlichen Einrichtung Strallenreini-
gung. Als Benutzer gelten die Eigentimer der Grundsticke, die an den im Stra-
Renverzeichnis unter der Reinigungsklasse 1 und 2 (Anlage Buchst. B Straflen-
verzeichnis mit Reinigungsklassen (RKI.) der Satzung tber die Stralbenreinigung
der Stadt Bad Lauterberg im Harz vom 28.09.2006 in der jeweils giltigen Fas-
sung aufgefiihrten StralRen liegen und ihnen gieichgestellte Personen.

(2) Den Eigentumern der anliegenden Grundstiicke werden die Eigentimer der Hin-
terliegergrundsticke sowie die Niel3braucher (§ 1030 BGB), Erbbauberechtigten
(§ 1012 BGB, § 1 Erbbaurechtsverordnung), Wohnungsberechtigten (§ 1093
BGB) und Dauerwohn- bzw. Dauernutzungsberechtigten (§ 31 WEG) gleichge-
stellt.

(3) Beim Wechsel des Gebuhrenpflichtigen geht die Gebuhrenpflicht mit Beginn des
auf den Ubergang folgenden Kalendermonats auf den neuen Verpflichteten Gber.

(4) Mehrere Geblhrenpflichtige haften als Gesamtschuldner.

§4
GebiuhrenmaRstab

(1) Die Benutzungsgeblihr fur die StralRenreinigung errechnet sich nach der Front-
lange des Grundstiicks und der Reinigungsklasse der zu reinigenden Strafle
nach dem StralRenverzeichnis.

(2) Bei Anliegergundstiicken sind zur Ermittlung des Berechnungsfaktors Frontlange,
die Grundstucksseiten auf volle Meter abgerundet zu bertcksichtigen, mit der das
Grundstiick an der zu reinigenden StrafRe anliegt. Bei Grundstlicken, die an meh-
reren StralBen anliegen, werden alle an den Strallen anliegenden Grundstiicks-
seiten zur Berechnung herangezogen.

(3) Bei Hinterliegergrundstlicken errechnet sich die FrontlAnge nach der Lange der
Grundstuicksseite, die der zu reinigenden Stralle zugewandt ist.

2
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(4) Wird ein Hinterliegergrundstlick durch mehrere Straf3en erschlossen, so sind die
Gebihren nach der Stral3e zu berechnen, von der aus das Grundstiick seine
hauptséachliche Erschlielung erhalt. Hauptsachlich erschlossen wird das Grund-
stlick durch eine StralRe, zu der unmittelbar der Weg fuhrt, an dem das Grund-
stiick seinen Hauptzugang hat. Gleiches gilt bei der Erschlief3ung Uber eine Zu-
wegung.

(5) Ein Anliegergrundstlick, das gleichzeitig im Verhaltnis zu einer weiteren zu reini-
genden Strale nach dem StralRenverzeichnis ein Hinterliegergrundstick darstellt,
wird nicht als Hinterliegergrundstiick veranlagt.

(6) Wenn sich auf Grundlage der vorhergehenden Abséatze keine der zu reinigenden
Stralde zugewandte Grundstiicksseite ergibt, ist maRgeblich die Seite des Hinter-
liegergrundstlicks, die an einen Weg angrenzt, der eine Verbindung zu der zu rei-
higenden Strale bildet. Ist ein solcher nicht vorhanden, ist die Seite mafigeblich,
die an eine Uber das vorderliegende Grundstiick zur Stralle hinfiihrende Zuwe-
gung angrenzt.

(7) Bei abgeschragten oder abgerundeten Fronten sind die im elektronischen Lie-
genschaftskataster erfassten Langen mafgeblich.

(8) Die StralRenreinigungsgebuhren sollen die Kosten der Strallenreinigung decken.
Den Kostenanteil, der auf das allgemeine Interesse an der Straenreinigung
(25% der gebiihrenfahigen StralRenreinigungs- und Winterdienstkosten nach § 52
Abs. 3 NStrG) sowie auf die Reinigung der Stral’en oder StralRenteile, fir die eine
Reinigungspflicht nicht besteht, entféllt, tragt die Stadt Bad Lauterberg im Harz.

(9) Die im StralRenverzeichnis unter Reinigungsklasse 1 und 2 (Anlage Buchst. B
StrafRenverzeichnis mit Reinigungsklassen (RKI.) der Satzung (ber die Stralen-
reinigung der Stadt Bad Lauterberg im Harz vom 28.09.2006 in der jeweils gulti-
gen Fassung aufgefiihrten Strallen werden wie folgt gereinigt:

Reinigungsklasse 1 - Reinigung einschl. Winterdienst durch die Stadt
selbst oder durch Dritte in ihrem Auftrag

Reinigungsklasse 2 - Reinigung durch die Grundstiickseigentiimer,

Winterdienst durch die Stadt selbst oder durch
Dritte in ihrem Auftrag

§5
Gebiihrenhohe

Die Reinigungsgeblihr betragt jahrlich je Meter Stral3enfront

im Jahr 2024
in der Reinigungsklasse 1 1,83 €/m
in der Reinigungsklasse 2 0,96 €/m
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in den Jahren 2025 - 2026

in der Reinigungsklasse 1 3,55 €/m
in der Reinigungsklasse 2 1,90 €/m
§6

Einschrankung oder Unterbrechung der Strallenreinigung

(1) Falls die StraRenreinigung aus zwingenden Grinden in einer Stral’e vorliberge-
hend und zwar weniger als einen Monat, eingeschrankt oder eingestellt werden
muss, besteht kein Anspruch auf Geblhrenminderung. Ein Minderungsanspruch
besteht auch nicht, wenn fur weniger als drei Monate die Reinigung in einer Stra-
e bzw. in rechtlich oder tatséchlich zulassigen Abschnitten i.S. des Erschlie-
Rungsbeitragsrechts, insbesondere wegen Strallenbauarbeiten oder anderer ort-
licher Gegebenheiten ihre Intensitat oder flachenmaRigen Ausdehnung einge-
schrankt werden muss.

(2) Das gleiche gilt, wenn die Stadt Bad Lauterberg im Harz aus von ihr nicht zu ver-
tretenden Griinden gehindert ist, die Stralenreinigung durchzufihren.

§7
Auskunfts- und Anzeigepflicht

(1) Die Gebuhrenpflichtigen sind verpflichtet, auf Verlangen die zur Festsetzung der
Gebuhren erforderlichen mindlichen oder schriftlichen Auskunfte zu erteilen.

(2) Der Stadt Bad Lauterberg im Harz ist innerhalb eines Monats jeder Wechsel in
der Person des GebUhrenpflichtigen anzuzeigen. Zur Anzeige sind der bisherige
und der neue Gebuhrenpflichtige verpflichtet.

(3) Vorsatzliche oder leichtfertige Zuwiderhandlungen gegen § 7 Abs. 1 und 2 sind
Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG. Die Ordnungswidrigkeit
kann mit einer Geldbul3e bis zu 10.000,00 € geahndet werden.

§8
Entstehen und Ende der Gebiihrenpflicht

Die Gebuhrenpflicht entsteht mit dem Anschluss an die Strafienreinigung. Erfolgt
der Anschluss an die Stralenreinigung nach dem ersten Tag eines Monats, so
entsteht die Gebuhrenpflicht mit dem ersten Tag des Folgemonats. Sie erlischt
mit dem Ablauf des Monats, in welchem die StraRenreinigung eingestellt wird.

§9
Erhebungszeitraum, Entstehen der Gebiihrenschuld,
Veranlagung und Falligkeiten

(1) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Beginn die Geblhren-
schuld entsteht. Bei Entstehung der Gebuhrenpflicht wahrend des laufenden
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Kalenderjahres entsteht die Geblihrenschuld mit Beginn der Gebuhrenpflicht
nach § 8 Satz 2.

(2) Die Geblhr wird am 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. zu je einem Viertel ihres
Jahresbetrages fallig. Entsteht oder andert sich die Gebihrenpflicht im Laufe
eines Kalendervierteljahres, so ist die fUr dieses Kalendervierteljahr zu entrich-
tende Gebuhr innerhalb eines Monats nach Heranziehung vom Gebuhren-
pflichtigen zu entrichten. Ist im Gebuhrenbescheid ein anderer Zahlungstermin
angegeben, so gilt dieser.

(3) Die Straenreinigungsgebuhr wird durch Bescheid festgesetzt. Die Gebuhr
kann zusammen mit anderen Grundbesitzabgaben angefordert werden.

§10
Datenverarbeitung

(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichtigen so-
wie zur Festsetzung und Erhebung dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3
Abs. 3 NDSG) der hierflr erforderlichen personen- und grundstlicksbezogenen
Daten gemaf §§ 9 und 10 NDSG (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und
deren Anschriften, Grundstlicksbezeichnung nebst Grofde und Grundbuchbe-
zeichnung) durch die Stadt Bad Lauterberg im Harz zulassig.

(2) Die Stadt darf die flir Zwecke der Grundsteuern des Liegenschaftsbuches und
des Melderechtes bekannt gewordenen personen- und grundsticksbezogenen
Daten fur die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den
entsprechenden Behodrden (z. B. Finanz-, Kataster-, Einwohnermelde- und
Grundbuchamt) ibermitteln lassen, was auch im Wege automatischer Abrufver-
fahren erfolgen kann.

§11
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Stral3enreinigungsge-

blhrensatzung der Stadt Bad Lauterberg im Harz vom 16.12.2004 in der Fassung
der 11. Nachtragssatzung vom 17.12.2020 aulRer Kraft.

Bad Lauterberg im Harz, den 28.09.2023

gez.

(Lange)
Blrgermeister
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Allgemeinverfiigung der Stadt Duderstadt
iiber die Offnung der Verkaufsstellen in der Innenstadt
am 08.10.2023

Aufgrund des § 5 Abs. 1 des Niedersachsischen Gesetzes Uber Ladendffnungs- und
Verkaufszeiten (NL6ffVZG) vom 08.03.2007 (Nds. GVBI. S. 111), zuletzt gedndert durch Gesetz
vom 15.05.2019 (Nds. GVBI. S. 80) und auf Antrag des Vereins Treffpunkt Stadtmarketing
Duderstadt e. V., Steintorstrale 17, 37115 Duderstadt vom 08.02.2023 wird die Offnung der
Verkaufsstellen in der Stadt Duderstadt am 08.10.2023 wie foigt zugelassen:

Die in der Innenstadt von Duderstadt ansassigen Verkaufsstellen durfen abweichend von § 3
NL6ffVZG am 08.10.2023 in der Zeit von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr innerhalb der Stadtmauer fur
den geschaftlichen Verkehr gedffnet sein.

Der Bereich innerhalb der Stadtmauer wird begrenzt durch die Straen Hinter der Mauer, Bei der
Oberkirche, Auf dem Brast, Steinstralle, Steintorstrae bis zur Einmiindung Hinter der Mauer,
Bahnhofstralle bis Ecke Sackstralle, Sackstralle bis Ecke Hinter der Mauer (Anlage 1). Soweit
die vorbezeichneten Stralen nicht unmittelbar an die Stadtmauer angrenzen, erstreckt sich die
Ausnahmegenehmigung auch auf den Bereich zwischen der jeweiligen Verkehrsflache der
genannten Stralen und der Stadtmauer.

Begriindung:

Der Treffpunkt Stadtmarketing Duderstadt e. V. als Interessenvertretung der Duderstadter
Einzelhéndler beantragt flr die Innenstadt im Ortsteil Duderstadt eine Ausnahmegenehmigung
nach dem Niederséchsischen Gesetz Uber Ladendéffnungs- und Verkaufszeiten, um an dem
vorgenannten Sonntag im Rahmen der GroRveranstaltung ,Apfel- und Birnenmarkt*
Sonntagsverkadufe durchfiihren zu kénnen. Der bereits zum 26. Mal stattfindende Apfel- und
Birnenmarkt stellt einen besonderen Anlass dar, der es rechtfertigt, zeitlich beschrankt auf die
Zeit zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr und értlich beschrankt auf den durch die Stadtmauer
beschrankten Bereich der Innenstadt eine Sonntagséffnung zuzulassen.

Die Stadt Duderstadt betrachtet den Schutz der Sonn- und Feiertage als Tage der Arbeitsruhe
und der seelischen Erhebung als hohes Gut. Die Sonntage dirfen durch eine Ausweitung der
Ladendffnung nicht den Werktagen mit ihrer geschéftigen Betriebssamkeit gleichgestellt werden.
Ein Sonntagsverkauf muss vielmehr als Ausnahme erkennbar bleiben. Der Apfel- und
Birnenmarkt stellt jedoch einen besonderen Anlass dar.

Der Treffpunkt Stadtmarketing Duderstadt [adt am 7. und 8. Oktober 2023 zum Apfel- und
Birnenmarkt in Duderstadt ein. Erwartet werden bis zu 15.000 Besucher aus nah und fern, um
die Innenstadt als Erlebnismeile zu genieRen.

Etwa 80 Standbetreiber und Aussteller werden mit ihren Standen vertreten sein.

Fur Hobbygértner und Freunde regionaler Produkte werden an den Markttagen u. a. die
Obstspezialitaten des Eichsfeldes prasentiert, die zahleiche Betreiber auf inren Streuobstwiesen
anbauen.

Far die Bestimmung von Apfelsorten kénnen Géaste zudem aus ihrem Garten Apfel mitbringen.
Ein Pomologe wird vor Ort im Zelt des Landschaftspflegeverbandes Auskunft Uber die
mitgebrachten Apfelsorten geben.

Die Gaste konnen sich bei dem 2-tagigen Event fur lhren eigenen Anbau vom Angebot inspirieren
lassen, mit den Ausstellern ins Gesprach kommen und sich dar(ber hinaus auch tber Fragen
aus den Themenwelten Garten und Landlust austauschen.
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Dafir gibt es allerhand praktische Tipps zur Herbstanpflanzung in Garten und Landschaft von
geschulten Gartenbau- und Gartnermeistern sowie reichlich Deko-ldeen zum anstehenden
Erntedank.

Kulinarische Genlsse mit Produkten aus der Region erganzen das groRartige Angebot.

Verschiedene Verpflegungsstdnde sowie Cafés, Lokale und Eisdielen laden zum Verweilen und
zur Einkehr in der Innenstadt ein.

Geplant ist insgesamt ein herausragendes herbstliches Programm mit zahlreichen Highlights,
Aktionen und Aktivitdten fir die ganze Familie.

Die Veranstaltung ,Apfel- und Birnenmarkt" selbst (bt eine grélRere Anziehungskraft aus als es
eine bloRe Verkaufsveranstaltung tate. Der Besucherstrom, der durch den Markt angezogen wird,
kommt nicht wegen des Einkaufserlebnisses. Vielmehr stelit der Markt als Veranstaltung einen
eigenstandigen Aufenthaltszweck vor Ort dar.

In Abwégung mit dem Interesse des Sonntagsschutzes, dem Interesse der Kirchen daran, dass
der Sonntag ein Tag der Ruhe und Einkehr bleibt, dem Interesse der Beschaéftigten und der
Gewerkschaften daran, gemeinschaftlich familizre oder gewerkschaftliche Aktivitaten
durchzufGhren, Uberwiegt im vorliegenden Fall ausnahmsweise das Interesse an der
Durchfihrung der Veranstaltung, auch wenn dies fur die Beschéftigten bedeutet, keine
sonntégliche Arbeitsruhe genielen zu kénnen.

Die Zuruckstellung des Belangs der sonntaglichen Arbeitsruhe erfolgt nur fir eine zeitlich und
réumlich eng begrenzte Ausnahmesituation.

Auf die arbeitsschutzrechtlichen Regelungen des § 7 NL6ffVZG wird besonders hingewiesen:

Die Beschaftigung von Verkaufspersonal ist nur innerhalb der anerkannten Offnungszeiten, sowie
far Vor- und Nachbereitungszeiten von téglich 30 Minuten, zuldssig. Verkaufspersonal, dessen
Beschéftigung am 08.10.2023 langer als drei Stunden dauert, hat einen Anspruch auf
Ausgleichszeit, der Nachmittag eines Werktages derselben Woche muss in der Zeit ab 13.00 Uhr
arbeitsfrei bleiben.

Die Verwaltungsgebuhr fur die Erteilung der ladungsoffnungsrechtlichen Ausnahmegenehmigung
tragt der Treffpunkt Stadtmarketing Duderstadt e. V.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim
Verwaltungsgericht Géttingen, Berliner Str. 5, 37073 Goéttingen schriftlich oder zur Niederschrift
des Urkundsbeamten der Geschaftsstelle des Gerichts erhoben werden.

Anordnung der sofortigen Vollziehung:
Die sofortige Vollziehung der Allgemeinverfiigung vom 29.09.2023 wird angeordnet.

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung beruht auf § 80 Abs. 2 Satz Nr. 4 der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der zurzeit geltenden Fassung. Die Anordnung der
sofortigen Voliziehung liegt im &ffentlichen Interesse. Eine Anordnung der sofortigen Vollziehung
fuhrt zum Wegfall der aufschiebenden Wirkung einer Anfechtungsklage und durchbricht damit
den Grundsatz, dass im Falle der Einlegung eines Rechtsbehelfs die Vollziehung erst dann
erfolgt, wenn die RechtmaRigkeit der angefochtenen Verfugung in einem Hauptsacheverfahren
Uberpruft wurde. Die Stadt Duderstadt ist sich des Ausnahmecharakters der Anordnung der
sofortigen Vollziehung und der damit verbundenen Verkirzung des verwaltungsgerichtlichen
Rechtsschutzes bewusst. Jedoch steht das Veranstaltungsdatum des Apfel- und Birnenmarktes
am 07. und 08.10.2023 kurz bevor. Die aufschiebende Wirkung einer Anfechtungsklage wiirde
dazu fuhren, dass der geplante Markt nicht stattfinden kénnte und sogar endguiltig vereitelt wirde.

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 05.10.2023 Nr. 46  Seite 839




Das, mit der ladenéffnungsrechtlichen Ausnahmegenehmigung verfolgte Regelungsziel wirde
ohne Anordnung der sofortigen Vollziehung nicht erreicht werden kénnen. Da bis zum Termin der
Veranstaltung nicht mehr Uber eine Hauptsacheklage entschieden werden kann, kann die
Allgemeinverfugung ihre erstrebte Rechtswirkung nur bei Anordnung des Sofortvolizugs
entfalten. Die Grinde, die dafir sprechen, die Belange des Schutzes der Sonn- und Feiertage
befristet auf den 08.10.2023 zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr und réumlich beschrankt auf den
Bereich innerhalb der Stadtmauern des Ortsteils Duderstadt zurlicktreten zu lassen, legitimieren
daher gleichermalRen auch den Sofortvollzug. Weil die ladenéffnungsrechtliche
Ausnahmegenehmigung gerade mit Blick auf einen bestimmten Termin erlassen wurde, fir den
die Belange des Sonn- und Feiertagsschutzes hinter dem &ffentlichen Interesse einer
Durchfuhrung einer Traditionsveranstaltung zuriickgestellt werden sollen, wird auch der
Sofortvollzug dadurch begriindet, dass das offentliche Interesse an der Durchfiihrung der
Veranstaltung héher wiegt als das Interesse eines maoglichen Klagers, die RechtmaRigkeit der
Allgemeinverfligung in einem Hauptsacheverfahren klaren zu lassen und bis zu diesem Zeitpunkt
die sonntégliche Arbeitsruhe genielen zu kédnnen. Das Schutzinteresse der Arbeitnehmer an der
allgemeinen Sonntagsruhe sowie das Interesse von Kirchen und Gewerkschaften an einem
arbeitsfreien Sonntag wird durch eine auf den 08.10.2023 beschrankte funfstundige
Verkaufséffnung nicht UbermaRig stark beeintrdchtigt. Das offentliche Interesse an der
Durchfuhrung der Veranstaltung rechtfertigt daher auch im Falle der Einlegung von
Rechtsbehelfen die Anordnung der sofortigen Vollziehung.

Hinweis:

Auf Antrag kann das Verwaltungsgericht Géttingen, Berliner Stralle 5, 37073 Goéttingen, vor oder
nach Erhebung einer Hauptsacheklage die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise
wiederherstellen.

Duderstadt, 29.09.2023

Stadt Duderstadt
Der Bilrgermeister

gez. Thorsten Feike

Thorsten Feike
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Stadt Herzberg am Harz den 30.09.2023

Sitzung des Rates der Stadt Herzberg am Harz

Am Mittwoch, den 11.10.2023, findet um 19:00 Uhr, im Rittersaal im
Welfenschloss, Schloss 2, Herzberg am Harz, eine 6ffentliche Sitzung statt.

Es werden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

1.  Erdffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemalien Ladung und der
Beschlussfahigkeit

2. Feststellung eines Sitzverlustes

3. Pflichtenbelehrung und Verpflichtung eines Ratsmitglieds

4. Feststellung der Tagesordnung

5. Genehmigung der Niederschrift iber die offentliche Sitzung des Rates der
Stadt Herzberg am Harz (Nr. 11) vom 05.07.2023

6. Bericht zur Niederschrift

Mitteilungen des Blrgermeisters

Annahme von Spenden, Schenkungen und ahnlichen Zuwendungen gemafn
§ 111 Abs. 8 NKomVG i.V.m. § 26 KomHKVO

9. Neubildung von Ratsausschussen

10. Einrichtung eines Jugendrates in der Stadt Herzberg am Harz
- Antrag der Gruppe SPD/FDP

11. Betriebsabrechnung und Festsetzung der Geblhren fiir die Beseitigung von
Abwasser aus Grundstiicksabwasseranlagen

12. Festsetzung der Stralenreinigungsgebuhren fur die Jahre 2024 bis 2026 sowie
XVIII. Satzung zur Anderung der Gebuhrensatzung fir die Stralenreinigung der
Stadt Herzberg am Harz (StralRenreinigungsgebiihrensatzung)

13. Kalkulation der Friedhofsgebuhren der Friedhofe der Stadt Herzberg am Harz fur
2023 bis 2026 und XIII. Satzung zur Anderung der Satzung (iber die Erhebung von
Gebuhren fur die kommunalen Friedhéfe der Stadt Herzberg am Harz
(Friedhofsgeblhrensatzung)

14. Einfihrung einer gesplitteten Abwassergeblhr;
Festlegung der Abrechnungsgrundlagen

15. Anregungen und Anfragen
(Anfragen sollen gemaR § 16 der Geschaftsordnung 3 Werktage vor der Sitzung schrift-
lich beim Blrgermeister eingereicht sein.)

16. Einwochnerfragestunde
(Dauert die Sitzung langer als eine Stunde, wird sie nach ca. einer Stunde zwischen
zwei Tagesordnungspunkten fur eine zusatzliche Einwohnerfragestunde unterbrochen.)

gez. Christopher Wagner
Birgermeister
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WASSERVERBAND oo t

LEINE-SUD
Satzung
des
Wasserverbandes ,Leine-Sud"
mit dem Sitz in

Klein Schneen, Gemeinde Friedland,

Landkreis Gottingen

Alle Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen, die in dieser Satzung in der
maénnlichen Sprachform gebraucht werden. gelten auch in der entsprechenden

weiblichen Sprachform.
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Aufgrund der §§ 1, 2, 6, 47 und 79 des Gesetzes Uber Wasser- und Bodenver-
bénde (Wasserverbandsgesetz - WVG) vom 12. Februar 1991 (BGBI. I S. 405)
und dem Nds. Ausfilhrungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz (Nds. AGWVG)
vom 06. Juni 1994 (Nds. GVBI. Nr. 12 S. 238) der Artikel 4 und 5 des Gesetzes
zu dem Staatsvertrag zwischen dem Land Niedersachsen und dem Land Hessen
tiber Zweckverbande, éffentlich-rechtliche Vereinbarungen, kommunaler Arbeits-
gemeinschaften und Wasser- und Bodenverbénde vom 15.12.1975, der §§ 50
und 56 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) vom 31.07.2009 (BGBI. | Seite
2585) und der §§ 88 und 96 des Nds. Wassergesetzes (NWG) vom 19.02.2010
(Nds. GVBI. Seite 64) in der zurzeit glltigen Fassung hat der Verbandsausschuss
des Wasserverbandes Leine-Siid in seiner Sitzung am 27.09.2023 die nachste-
hende Satzung beschlossen.

Satzung

des ,,Wasserverbandes Leine-Sid"

§1
Name, Sitz, Rechtsstellung

(1) Der Verband fihrt den Namen ,Wasserverband Leine-Sid", er hat seinen Sitz in
Klein Schneen, Gemeinde Friedland, Landkreis Gottingen.

(2) Der Verband ist als Wasser- und Bodenverband im Sinne der §§ 1 und 2 des
Wasserverbandsgesetzes eine Korperschaft des 6ffentlichen Rechts und Rechts-
nachfolger des Abwasserverbandes ,Leine-Sud". Er dient dem 6ffentlichen Inte-
resse und dem Nutzen seiner Mitglieder und verwaltet sich selbst. Er besitzt
Dienstherrenfihigkeit im Sinne des § 2 Beamtenstatusgesetzes. Auf das Beam-
tenverhaltnis finden die Vorschriften des Niedersachsischen Landesrechts An-

wendung.

(3) Der Verband fuhrt ein Dienstsiegel mit dem Schriftzug ,*Wasserverband Leine-
Sid* Landkreis Gottingen™.

§2
Mitglieder

(1) Mitglieder des Verbandes sind die Gemeinden Friedland, Rosdorf und Neu-
Eichenberg.

(2) Das Verbandsgebiet erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der in § 2 Abs. 1 ge-
nannten Gemeinden.

§3
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder férdern nach ihren Kréften die Arbeit des Verbandes und tragen,
auch soweit unmittelbare Rechtspflichten nicht begriindet sind oder werden, zur
Erfullung der Verbandsaufgaben bei.
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(2) Die Mitglieder wirken durch ihre Vertreter im Verbandsausschuss an den vom
Verband zu treffenden Entscheidungen mit. Die Mitglieder haben das Recht,
dariiber hinaus an den Verband mit Antrégen und Anregungen heranzutreten,
Uber die die Organe des Verbandes in angemessener Frist zu entscheiden ha-
ben.

(3) In Angelegenheiten, die Aufgaben des Verbandes berlhren, sind die Mitglieder
verpflichtet, dem Verband auf dessen Verlangen miindliche und schriftliche Aus-
kiinfte zu erteilen und Unterlagen zur Einsicht zur Verfiigung zu stellen. Uber
Tatsachen, die fur die Aufgaben des Verbandes von Belang sein kénnen, unter-
richten die Mitglieder den Verband.

84

Aufgaben des Verbandes

(1) Der Verband nimmt fur seine Mitglieder folgende Aufgaben wahr:
Beschaffung und Bereitstellung von Trink- und Brauchwasser.
Beseitigung von Abwasser einschlieBlich Niederschlagswasser.
Abwalzung der Abwasserabgabe fir Kleinableiter.

Unterhaltung verrohrter Gewéasser innerhalb der geschlossenen Ortslage,
sofern die Verbandsmitglieder dem Verband diese Aufgabe Ubertragen.

pLNE

(2) Der Verband ist Trager der Abwasserbeseitigungspflicht. Der Verband begriin-
det ein Anschluss- und Benutzungsverhaltnis zu Grundstiickseigentiimern und
sonstigen Vertragspartnern. Fur seine Leistungen erhebt der Verband Baubei-
trdge nach der AVBWasserV vom 20.06.1980 (BGBI. I. 1980 S. 750) in
der jeweils geltenden Fassung und den ergdnzenden Bestimmungen zur AVB
WasserV in der jeweils geltenden Fassung und nach den Allgemeinen Entsor
gungsbedingungen (AEB) des Verbandes in der jeweils geltenden Fassung.
Seine Tatigkeit ist nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet.

(2) Der Verband kann sich zur Erflllung seiner Aufgaben Dritter bedienen bzw. Auf-
gaben im Sinne von Abs. 1 von kommunalen Kérperschaften lbernehmen. Die
Aufgabenibernahme kann auch auf Teile der Aufgabe begrenzt werden. Er kann
darliber hinaus an nicht zum Verband gehdrenden Gemeinden oder Verbande
Trink- und Brauchwasser liefern bzw. von diesen Schmutzwasser (ibernehmen.

§5
Unternehmen

(1) Zur Durchfiihrung seiner Aufgaben nach § 4 hat der Verband die Anlagen und
Einrichtungen sowie Grundstlicke und Rechte an Grundstiicken, die im Eigentum
- der Gemeinden Friedland, Rosdorf und Neu-Eichenberg und
- der Wasserverbande ,Ballenhausen®, ,Steinberg" und ,Tiefenbrunn®
standen und fir die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 4 erforderlich sind,
ibernommen.

Zugleich ist der Verband in alle Rechte, Pflichten und Verbindlichkeiten eingetre-
ten, die die bisherigen Trager in Bezug auf die betreffenden Anlagen, Einrich-
tungen, Grundstiicke und Rechte an Grundstlicken begriindet haben bzw. ein-
gegangen sind.
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(2) Der Verband hat ferner
a) die erforderlichen Anlagen und Einrichtungen zu bauen, zu betreiben und zu

unterhalten,

b) die benétigten Grundstiicke zu erwerben und erforderlichen Rechte an
Grundstiicken zu sichern und

c) fur einen geordneten Betrieb und eine gleichméBige Benutzung der Ver-
bandsanlagen zu sorgen.

(3) Die Anlagen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu bauen,
zu betreiben und zu Gberwachen.

§6

Benutzung von Grundstiicken

(1) Der Verband ist grundsatzlich berechtigt, Ver- und Entsorgungsleitungen ein-
schlieBlich der Haus- und Grundstlicksanschliisse und sonstiger dazugehdrender
Anlagen in den Verkehrsflichen der Verbandsmitglieder kostenlos zu verlegen,
zu betreiben, zu unterhalten und ggf. zu erneuern.

(2) Der Verband kann zur Be- und Entwéasserung der betroffenen Grundsticke ver-
langen, dass die das Durchleiten von Wasser und Abwasser in geschlossenen
wasserdichten Leitungen und die Unterhaltung der Leitung nach den gesetzli-
chen Regelungen dulden.

(3) Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Nds. Wassergesetzes in der jeweils
gliltigen Fassung fir die Téatigkeit des Verbandes im Bundesland Niedersachsen
und diejenigen des Hessischen Wassergesetzes (HWG) fur die Tatigkeit des Ver-
bandes im Bundesland Hessen.

§7
Verbandsschau

(1) Soweit es der Verbandsausschuss fur erforderlich hélt, sind die Verbandsanla-
gen zu schauen. Bei der Schau ist der Zustand der Anlagen festzuhalten, insbe-
sondere ob sie ordnungsgemaB unterhalten und nicht unbefugt benutzt werden.

(2) Der Verbandsausschuss wahlt 6 Schaubeauftragte fir die Amtszeit nach § 10
der Satzung. Der Vorstand bestimmt Ort und Zeit der Verbandsschau; zu dieser
ladt der Verbandsvorsteher ein. Schaufihrer ist der Verbandsvorsteher.

(3) Fur die Durchfiihrung der Verbandsschau gelten die Bestimmungen des § 45 des
Wasserverbandsgesetzes.

§8
Organe des Verbandes

Der Verband hat einen Ausschuss und einen Vorstand.
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§9
Zusammensetzung und Wahl des Verbandsausschusses

(1) Als Vertretung der Gemeinden im Verband wird ein Verbandsausschuss gebildet.
Das Verbandsmitglied kann seinen Vertretern Weisungen (ber das Abstim-
mungsverhalten erteilen. Ein VerstoB gegen eine Weisung berihrt jedoch die
Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht.

(2) Der Verbandsausschuss besteht aus 17 Mitgliedern, die ehrenamtlich tdtig sind.
Die Zahl der wahlenden Mitglieder betragt fir die

Gemeinde Rosdorf 7
Gemeinde Friedland 6
Gemeinde Neu-Eichenberg 4

(3) Die Mitglieder des Ausschusses sowie deren Stellvertreter werden von den Ver-
bandsmitgliedern innerhalb eines Monats nach Beginn der jeweiligen Kommu-
nalwahlperiode des jeweiligen Bundeslandes gewahlt und dem Verband be-
nannt. Stirbt ein Mitglied oder verliert es seinen Sitz, so geht der Sitz auf den
Vertreter Uber, fiir den die Mitgliedsgemeinde unverziiglich einen neuen Vertre-
ter wahlt.

§10
Amtszeit und Verpflichtung des bisherigen Verbandsausschusses

(1) Die Amtszeit der Mitglieder des Verbandsausschusses entspricht der Dauer der
Kommunalwahlperiode desjenigen Bundeslandes, dem die entsendende Mit-
gliedsgemeinde angehort. Die Mitglieder des Verbandsausschusses kénnen von
der entsendenden Gemeinde vorzeitig abberufen werden. Auch ohne eine Abbe-
rufung endet die Amtszeit mit dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Vertre-
tungsorgan des Verbandsmitgliedes.

(2) Die Mitglieder des Verbandsausschusses (ben ihr Amt abweichend von Absatz 1
voriibergehend weiterhin aus, so lange kein Nachfolger bestellt ist.

(3) Ausschussmitglieder, die erstmalig an einer Sitzung des Verbandsausschusses
teilnehmen, werden durch den Verbandsvorsteher verpflichtet.

§11
Aufgaben des Verbandsausschusses

Dem Verbandsausschuss obliegen folgende Aufgaben:

1. Wahl- und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie ihre Stellvertretung.

2. Beschlussfassung tber Anderungen der Satzung, des Unternehmens, des Pla-
nes oder der Aufgaben sowie die Grundsatze der Geschdftspolitik.

3. Beschlussfassung Uber die Umgestaltung und Aufldsung des Verbandes.

4. Festsetzung des Wirtschaftsplanes sowie von Nachtragswirtschaftsplanen.

5. Festsetzung der Allgemeinen Entsorgungsbedingungen flir Abwasser und der
Ergénzenden Bestimmung zur Verordnung Uber Allgemeine Bedingungen fir
die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV).

6. Entlastung des Vorstandes.

7. Festsetzung von allgemeinen Grundsatzen fur Dienst- und Anstellungsverhalt-
nissen sowie fir Sitzungsgelder bzw. Aufwandsentschadigungen fir die Mit-
glieder des Verbandsausschusses bzw. der Vorstandsmitglieder.
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8. Wahl der Schaubeauftragten.

9. Beschlussfassung Uber die Einstellung, die Entlastung und die Entlassung der
GeschaftsfUhrung.

10. Beschlussfassung iiber Rechtsgeschéafte des Verbandes mit Mitgliedern des
Ausschusses und des Vorstandes, sofern es sich nicht um Rechtsgeschafte
nach feststehenden Regeln oder allgemeinen Tarifen handelt.

11. Beratung des Vorstandes in allen wichtigen Angelegenheiten.

12. Erlass von Satzungen Uber den Anschluss an die offentliche Trinkwasserver-
sorgungs- bzw. éffentliche Abwasserentsorgungseinrichtung und deren Benut-
zung.

13. Erlass von Satzungen (iber die Entsorgung von Kleinkldranlagen, abflusslosen
Sammelgruben und die Abwélzung der Abwasserabgabe fur Kleineinleiter.

14. Abschluss von Vertrdgen {iber die Gewdsserunterhaltung und deren Vergi-
tung.

g§12
Sitzungen des Verbandsausschusses

(1) Der Verbandsvorsteher ladt die Mitglieder des Ausschusses mindestens einmal
im Jahr schriftlich mit mindestens einwdchiger Frist zu den Sitzungen ein und
teilt die Tagesordnung mit. In dringenden Féllen kann die Ladungsfrist auf zwei
Tage verkirzt werden; in der Einladung ist hierauf hinzuweisen. Die Mitglieder
des Vorstandes sind berechtigt, an der Sitzung - ohne Stimmrecht - teilzuneh-
men. Die Sitzung ist nicht éffentlich. Auf Antrag eines Ausschussmitglieds kann
die Offentlichkeit zugelassen werden.

(2) Der Verbandsvorsteher hat den Ausschuss unverziiglich einzuberufen, wenn dies
ein Verbandsmitglied unter Angabe des Beratungsgegenstandes verlangt.

(3) Der Verbandsvorsteher leitet die Sitzungen des Ausschusses; er hat kein
Stimmrecht. Der Ausschuss kann sich eine Geschéftsordnung geben.

§13
Beschlussfihigkeit und Beschlussfassung des Verbandsausschusses

(1) Der Verbandsausschuss ist beschlussfahig, wenn nach ordnungsgemaBer La-
dung mehr als die Hélfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist. Der
Verbandsvorsteher stellt die Beschlussfahigkeit zu Beginn der Sitzung fest.

(2) Beschliisse Uber die Anderung der Satzung, des Unternehmens, des Planes oder
der Aufgaben, die Grundsétze der Geschaftspolitik sowie die Umgestaltung und
Auflésung des Verbandes bedurfen einer Mehrheit von 4/5 der Stimmen der
stimmberechtigten Mitglieder. Fur die Beschlussfahigkeit gilt § 13 Abs. 1 ent-
sprechend.

(3) Beschlisse werden mit der Mehrheit der auf Ja oder Nein lautenden Stimmen
gefasst; bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. Es wird offen abge-
stimmt. Auf Antrag eines Drittels der anwesenden Verbandsausschussmitglieder
ist geheim abzustimmen.

(4) Gewahlt ist, wer die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen erhalt. Wird das Er-
gebnis im ersten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein zweiter Wahlgang statt.
Im zweiten Wahlgang ist derjenige gewahlt, fur den die meisten Stimmen abge-
geben worden sind. Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmengleichheit, so ent-
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scheidet das vom Wahlleiter zu ziehende Los.

(5) Uber die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen.

8§14
Zusammensetzung des Vorstandes

(1) Der Vorstand besteht aus den Bilrgermeistern der Mitgliedsgemeinden. Der Ver-
bandsvorsteher ist Vorstandsvorsitzender. Der Vorstand wird flr die Amtsperi-
ode von 5 Jahren gewdhlt. Das Amt des Vorstandes en-
det erstmals am 31.12.2021 und spéter alle 5 Jahre.

Wenn ein Vorstandsmitglied vor dem Ablauf der Amtszeit ausscheidet, so ist fiir
den Rest der Amtszeit nach § 14 Abs. 1 Ersatz zu wahlen oder zu ersetzen.

Die ausscheidenden Mitglieder bleiben bis zur Wahl der neuen Vorstandsmitglie-
der in ihrem Amt.

(2) Jedes Vorstandsmitglied wird durch seinen Vertreter im Hauptamt auch im Vor-
stand des Wasserverbandes vertreten.

§ 15
Aufgaben des Vorstandes

(1) Dem Vorstand obliegen alle Geschéfte, die nicht dem Verbandsausschuss vorbe-
halten sind oder dem Verbandsvorsteher oder der Geschéftsfiihnrung durch Sat-
zung oder durch Beschluss des Verbandsausschusses Ubertragen sind. Einzel-
heiten hinsichtlich der Zusténdigkeiten werden gesondert durch den Verbands-
ausschuss beschlossen.

(2) Der Vorstand bereitet insbesondere die Beschlisse des Verbandsausschusses
vor und stellt dabei den Wirtschaftsplan sowie den Stellenplan auf.

(3) Erist Dienstvorgesetzter aller Dienstkrafte.

(4) Der Vorstand hat den Verbandsausschuss (ber wichtige Beschllsse zu berich-
ten.

§ 16
Sitzungen des Vorstandes

(1) Der Verbandsvorsteher lddt die Vorstandsmitglieder mit mindestens einwdchiger
Frist schriftlich zu den Sitzungen ein und teilt die Tagesordnung mit. In dringen-
den Fallen bedarf es keiner Frist; in der Einladung ist darauf hinzuweisen.

(2) Die Vorschriften des § 13 Abs. 1, 3, 4 und 5 gelten fir den Vorstand sinngemags,

§17
Aufgaben des Verbandsvorstehers

(1) Der Verbandsvorsteher fiihrt den Vorsitz im Vorstand und leitet die Sitzungen
des Verbandsausschusses, in dem er kein Stimmrecht hat. Er nimmt ferner die
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Aufgaben wahr, die ihm im Rahmen der Festlegung von Zustandigkeiten geson-
dert durch den Verbandsausschuss zugewiesen sind. Gemeinsam mit der Ge-
schéftsfithrung bereitet er die Beschlisse des Vorstandes vor und Uberwacht de-
ren Ausfihrung.

(2) Er vertritt den Verband gerichtlich und auBergerichtlich.

(3) Erklarungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedirfen der
Schriftform; sie sind unter Beachtung der fur den jeweiligen Fall geltenden Re-
gelungen von dem oder den Vertretungsberechtigten zu unterzeichnen. Wird ein
Geschaft oder fir einen Kreis von Geschéften ein Bevolimachtigter bestellt, so
bedarf die Vollmacht der Form des Satzes 1.

§ 18
Aufwandsentschadigung, Sitzungsgeld, Reisekosten

(1) Die Vorstands- und Ausschussmitglieder sind ehrenamtlich tétig.
(2) Die Mitglieder des Vorstandes erhalten eine Aufwandsentschadigung.

(3) Die Vorstands- und Ausschussmitglieder und sonstige ehrenamtlich Téatige er-
halten bei Wahrnehmung ihres Amtes als Ersatz fir ihre notwendigen Auslagen
ein Sitzungsgeld, Reisekosten und Verdienstausfall auf Nachweis.

Uber die Hdhe der Aufwandsentschédigung, des Sitzungsgeldes und des Ver-
dienstausfalls entscheidet der Verbandsausschuss.

§ 19
Geschiftsfiihrung

(1) Der Verband hat eine Geschéaftsfuhrung, die aus einem Geschaftsfihrer oder
mehreren Geschaftsfiihrern besteht.

(2) Der Geschéaftsfihrung obliegen die laufenden Geschafte der Betriebsfiihrung und
der Verwaltung.
Geschéfte der laufenden BetriebsfUhrung und der Verwaltung sind solche, die
nicht von grundsétzlicher, (iber den Einzelfall hinausgehender Bedeutung sind
und deshalb eine besondere Beurteilung erfordern, sondern mit einer gewissen
RegelmaBigkeit wiederkehren, nach feststehenden Geschéfts- und Betriebsre-
geln erledigt werden und flr den Verband sachlich und finanziell nicht von er-
heblicher Bedeutung sind und zur Aufrechterhaltung eines einwandfreien Betrie-
bes standig getroffen werden miissen. Einzelheiten regelt eine Dienstanweisung,
die der Vorstand erldsst.

(3) Die Geschaftsflihrung nimmt an den Sitzungen der Gremien des Verbandes mit
beratender Stimme teil.

§ 20
Dienstkrafte

(1) Der Verband kann tariflich Beschéftigte und Beamte haben.

(2) Die Rechtsverhaltnisse der tariflich Beschdftigten bestimmen sich nach den fir
den Bereich des kommunailen Arbeitgeberverbandes Niedersachsen geltenden
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Tarifvorschriften, die der Beamten nach dem Nds. Beamtengesetz. Der Vorstand
ist oberste Dienstbehérde und héherer Dienstvorgesetzter.

§21
Eilentscheidungen

In dringenden Féllen, in denen die vorherige Entscheidung des Verbandsausschusses
oder Vorstandes nicht eingeholt werden kann, ordnet der Verbandsvorsteher die
notwendigen MaBnahmen an. Er hat den Verbandsausschuss bzw. den Vorstand un-
verziglich hiervon zu unterrichten.

§ 22
Wirtschaftsfiihrung

Fir die Wirtschaftsfiuhrung des Verbandes gelten die Regeln der kaufmannischen
Buchfilhrung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des § 110 LHO Nieder-
sachsen und des § 264 Abs. 1 Satz 1 HGB.

§ 23
Wirtschaftsplan

(1) Der Verbandsausschuss setzt fir jedes Geschéftsjahr den Wirtschaftplan des
Verbandes und Nachtrage falls erforderlich, fest. Der Vorstand stellt den Wirt-
schaftsplan so auf, dass der Verbandsausschuss vor Beginn des Geschéftsjahres
Uber ihn beschlieBen kann. Der Verband teilt den Wirtschaftsplan sowie die
Nachtrége der Aufsichtsbehorde mit.

(2) Fur die Betriebszweige Wasser, Schmutzwasser und Regenwasser werden ge-
sonderte Investitions-, Finanz- und Erfolgsplane aufgestellt.

(3) Der Vorstand bewirkt Ausgaben, die im Wirtschaftsplan nicht oder noch nicht
festgelegt sind, wenn der Verband hierzu verpflichtet ist und ein Aufschub er-
hebliche Nachteile bringen wiirde. Er darf Anordnungen, durch die Verbindlich-
keiten des Verbandes entstehen konnen, fur die ausreichende Mittel im Wirt-
schaftsplan nicht vorgesehen sind, nur bei zeitlicher und sachlicher Unabweis-
barkeit treffen. War der Verbandsausschuss in diesen Féllen mit der Sache noch
nicht befasst, beruft ihn der Vorsteher unverziglich zur nachtraglichen Festset-
zung im Wirtschaftsplan ein.

(4) Das Geschéftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 24
Stellenubersicht

Der Vorstand stellt im Rahmen des Wirtschaftsplanes eine von dem Verbandsaus-
schuss zu beschlieBende Stellenlibersicht auf. Diese weist die erforderlichen Stellen
far Beamte und tariflich Beschéftigte aus und ist nach Art und Entgeltgruppen zu
gliedern.
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§ 25
Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbedingungen

(1) Fiir die Wasserversorgung gelten die Bestimmungen der Verordnung Uber Allge-
meine Bedingungen fiir die Versorgung mit Wasser (ABVWassserV) vom 20.06.1980
(BGBI. I 1980 S. 750) in der jeweils geltenden Fassung.

Der Verband erlésst auf privatrechtlicher Grundlage erganzende Bestimmungen zu
der Verordnung uber Allgemeine Bedingungen fiir die Versorgung mit Wasser in der
jeweils geltenden Fassung.

(2) Die Abwasserentsorgung wird auf &ffentlich-rechtlicher Grundlage durch entspre-
chende Satzung und Allgemeine Entsorgungsbedingungen (AEB) in den jeweils gel-
tenden Fassungen geregelt.

8§ 26
Deckung des Aufwandes, Verbandsbeitrage

(1) Der Verband deckt seinen Aufwand
a) aus den Entgelten, die fur die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 4 Abs. 1-3
erzielt werden und
b) durch Erstattung des Aufwandes, der ihm
- aus der Lieferung von Trink- und Brauchwasser an nicht zum Verband
gehorenden bzw. der Ubernahme von Schmutzwasser von nicht zum Ver-
band gehérenden Gemeinden und Verbanden entsteht.

(2) Die im Gebiet des Verbandes unmittelbar oder mittelbar erzielten Entgelte, die
fir jeden Betriebszweig festzusetzen sind, gelten als Verbandsbeitrag.

(3) Einzelheiten zur Berechnung des Aufwandes, der dem Verband durch die Liefe-
rung von Trink- und Brauchwasser an bzw. die Ubernahme von Schmutzwasser
von nicht zum Verband gehérenden Gemeinden und Verbénden entsteht, wer-
den einzelvertraglich geregelt. Derartige Vertrdge bedirfen der Genehmigung
des Verbandsausschusses.

(4) Sofern zur ordnungsgeméaBen Durchfiihrung der Aufgaben des Verbandes es
zwingend notwendig ist, kann der Verband von seinen Mitgliedern eine Kapital-
oder Betriebsmittelumlage erheben. Uber die Erhebung einer Umlage entschei-
det der Verbandsausschuss. Die Umlage ist von den Mitgliedern des Betriebs-
zweiges zu entrichten, der die Umlage verursacht hat.

(5) Die Entgelte fiir die Erfullung der Aufgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 dieser Satzung
sind gegliedert nach den laufenden Betriebskosten fiir jede Mitgliedsgemeinde,
die dem Verband die Gewésserunterhaltungsaufgabe (ibertragen hat, gesondert
zu ermitteln und zu verbuchen.

§ 27
Jahresabschluss

(1) Fir jedes Wirtschaftsjahr ist ein Jahresabschluss aufzustellen, der aus der Bi-
lanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang besteht.

(2) In der Jahresbilanz ist der Vermdgens- und Schuldenstand am Abschlussstichtag
auszuweisen.
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(3) Gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht aufzustellen.

(4) Jahresabschluss und Lagebericht sind von der Geschéftsfiihrung zu unterschrei-
ben.

§ 28
Rechnungslegung und Priifung

(1) Der Vorstand stellt den Jahresabschluss bis zum 30.09. des Wirtschaftsjahres in
Anwendung der Vorschriften §§ 264 ff. HGB auf. Mit der Aufstellung der Jahres-
rechnung soll ein Wirtschaftsprifer beauftragt werden.

(2) Der Verband gibt die Jahresrechnung an die Prifstelle des Wasserverbandstages
Niedersachsen und beauftragt die Prifstelle

1. zu prifen, ob
a) nach dem Jahresabschluss der Wirtschaftsplan befolgt ist,
b) die einzelnen Einnahme- und Ausgabebetrdge der Rechnungen ordnungsge-
maf, insbesondere durch Belege, nachgewiesen sind,
c) diese Rechnungsbetrdage mit dem Wasserverbandsgesetz, der Satzung und
den anderen Vorschriften in Einklang stehen.

2. das Ergebnis der Priifung an den Vorsteher und die Aufsichtsbehérde zu geben.

§ 29
Entlastung des Vorstandes

Der Vorsteher legt den Jahresabschluss und den Priifbericht dem Verbandsausschuss
vor; dieser entscheidet Uber die Entlastung des Vorstandes und der Geschéaftsfuh-

rung.

§ 30
Austritt aus dem Wasserverband

(1) Der Austritt aus dem Wasserverband ist durch einseitige Erklarung des Ver-
bandsmitgliedes mit einer Frist von mindestens 12 Monaten zum Ablauf eines
Kalenderjahres mdéglich. Der Verbandsausschuss hat den Zeitpunkt der Wirk-
samkeit des Austritts durch Beschluss festzustellen und die Verbandsordnung
entsprechend zu andern.

(2) Im Falle des Austritts eines Verbandsmitglieds ist durch eine Wirtschaftspri-
fungsgeselischaft eine Auseinandersetzungsbilanz zu erstellen. Das ausschei-
dende Verbandsmitglied hat das Recht und die Pflicht, die in seinem Gemeinde-
gebiet gelegenen, der Verbandsaufgabe dienenden Anlagen zu (ibernehmen.
Das ausscheidende Verbandsmitglied hat mit der Ubernahme des in seinem
Gemeindegebiet liegenden Verbandsvermogens auch den hierauf entfallenden
Teil der Verbindlichkeiten des Wasserverbandes zu (bernehmen und den Ver-
band insoweit gegenlber den jeweiligen Glaubigern freizustellen. Dies gilt auch
fir Verbindlichkeiten, die im Zeitpunkt des Ausscheidens bereits begriindet, je-
doch noch nicht fallig sind.

(3) Die verbleibenden Verbandsmitglieder setzen den Wasserverband nach dem
Ausscheiden des Verbandsmitgliedes fort. Sinkt die Anzah! der Verbandsmitglie-
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der auf eine Person, kann das verbleibende Verbandsmitglied entscheiden, ob
der Verband fortzusetzen oder nach MaBgabe des § 63 WVG abzuwickeln ist. §
62 WVG bleibt unberihrt.

§ 31
Staatliche Aufsicht

(1) Der Verband steht unter Rechtsaufsicht des Landkreises Géttingen.

(2) Die Aufsichtsbehérde ist unter Angabe der Tagesordnung zu den Sitzungen des
Verbandsausschusses einzuladen. Ihrem Vertreter ist auf Verlangen das Wort zu
erteilen.

§ 32
Zustimmung zu Geschaéften

(1) Der Verband bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehérde

1. zur unentgeltlichen VerauBerung von Vermégensgegenstanden,

2. zur Aufnahme von Gesamtdarlehen, die Gber 4 Mio. Euro pro Jahr hinausge-
hen,

3. zur Ubernahme von Biirgschaften, zu Verpflichtungen aus Gewahrvertrédgen
und zur Bestellung von Sicherheiten,

4. zu Rechtsgeschiften mit einem Vorstandsmitglied einschlieBlich der Verein-
barung von Vergiitungen, soweit sie Uber den Ersatz von Aufwendungen hin-
ausgehen.

(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschéften erforderlich, die einem in Abs. 1
genannten Geschaft wirtschaftlich gleichkommen.

(3) Zur Aufnahme von Kassenkrediten genligt eine allgemeine Zustimmung mit Be-
grenzung auf einen Hochstbetrag.

(4) Die Aufsichtsbehdrde kann fir bestimmte Geschéfte Ausnahmen von den Absat-
zen 1-3 aligemein zulassen.

(5) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Ein-
gang der Anzeige bei der Aufsichtsbehdrde versagt wird. In begriindeten Einzel-
fillen kann die Aufsichtsbehérde die Frist durch den Zwischenbescheid um einen
Monat verlangern.

§ 33
Verschwiegenheit

(1) Vorstandsmitglieder, Mitglieder des Verbandsausschusses, Geschaftsflihrer so-
wie Personen im Sinne des § 26 Abs. 2 des WVG sind verpflichtet, tber alle
ihnen bei der Durchfiihrung ihrer Aufgaben bekanntwerdenden Tatsachen und
Rechtsverhdltnisse Verschwiegenheit zu wahren.

(2) Ehrenamtlich Tatige sind bei der Ubernahme ihrer Aufgaben zur Verschwiegen-
heit besonders zu verpflichten. Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen.

(3) Im Ubrigen bleiben die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes des
Landes Uber die Verschwiegenheitspflicht unberthrt.
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§ 34
Bekanntmachungen

(1) Offentliche Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen im ,Amtsblatt fir den
Landkreis Gottingen®. Im Bereich der Gemeinde Neu-Eichenberg erfolgt zusétz-
lich eine nachrichtliche Bekanntmachung. In der Bekanntmachung ist auf eine
aufsichtsbehoérdliche Genehmigung unter Angabe der genehmigenden Behérde,
des Datums und des Aktenzeichens hinzuweisen. Ist die Genehmigung mit MaB-
gaben erteilt worden, muss der Wortlaut der MaBgaben sowie ein Hinweis auf
den ihnen beitretenden Beschluss des Verbandsausschusses in der Bekanntma-
chung aufgenommen werden.

(2) Sind Pléne, Karten oder Zeichnungen Bestandteil einer Bekanntmachung, so
kann die 6ffentliche Bekanntmachung dieser Teile nach Abs. 1 dadurch ersetzt
werden, dass sie im Blro des Verbandes zu jedermanns Einsicht wéhrend der
Offnungszeiten ausgelegt werden.

§ 35
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01.11.2023 in Kraft; gleichzeitig tritt die alte Satzung des
Wasserverbandes Leine-Sid vom 06.07.2022, verdffentlicht im Amtsblatt des Land-
kreises Gottingen vom 03.11.2022 auBer Kraft.

Friedland, den 28.09.2023

Wasserverband Leine-Sid
Der Verbandsvorsitzende

4
(Fried?i’chs
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Teil | - Allgemeines

§1
Privatrechtliche Entgelte fiir die Abwasserbeseitigung

Der Wasserverband ,Leine-Sud* (im Folgenden: Verband) entsorgt auf der Grundlage
seiner Abwasserbeseitigungssatzung vom 24.08.2016 gem. § 96 des niedersachsischen
Wassergesetzes (NWG) und hessischem Wassergesetz (HWG) Abwasser (Schmutzwas-
ser und Niederschlagswasser) auf dem Gebiet seiner Mitgliedsgemeinden (iber zentrale
und dezentrale Abwasserentsorgungsanlagen. Der Verband berechnet fiir die Abwasser-
beseitigung von den Anschlussnehmern/Kunden privatrechtliche Entgelte. Hierfiir gelten
die nachfolgenden Bedingungen.

§2

Begriffsbestimmungen

Fir diese AEB gelten die Begriffsbestimmungen des § 2 der Abwasserbeseitigungssat-
zung entsprechend.

§3

Vertragsschluss

(1) Der Verband schlieBt den Abwasserentsorgungsvertrag mit dem Grundstlickseigen-
timer, Erbbauberechtigten oder sonst zur Nutzung eines Grundstlckes dinglich Be-
rechtigten (Kunde) ab. Nimmt der Verband vom Kunden Schmutz- und Nieder-
schlagswasser ab, so handelt es sich um zwei unterschiedliche Vertragsverhaltnisse.
Steht das Eigentum oder ein sonstiges dingliches Nutzungsrecht an einem Grund-
stiick mehreren Personen gemeinschaftlich zu, so wird der Vertrag mit allen Eigen-
timern oder dinglich Nutzungsberechtigten abgeschlossen.

(2) Tritt an die Stelle eines Grundstiickseigentiimers eine Gemeinschaft von Wohnungs-
eigentimern im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes, mit allen Wohnungseigen-
timern abgeschlossen. Die Wohnungseigentiimer haften als Gesamtschuldner. Sie
verpflichten sich, den Verwalter oder eine andere Person zu bevoliméchtigen, alle
Rechtsgeschéfte, die sich aus dem Wasserversorgungsvertrag ergeben, mit Wirkung
fur und gegen alle Wohnungseigentimer mit dem Verband abzuschlieRen und perso-
nelle Anderungen, die die Haftung der Wohnungseigentiimer berihren, dem Verband
unverziiglich mitzuteilen. Wird ein Bevollm&chtigter nicht benannt, so sind die an ei-
nen Wohnungseigentimer abgegebenen Erkldrungen des Verbandes auch fir die
Ubrigen Wohnungseigentimer rechtswirksam.

(3) Der Abwasserentsorgungsvertrag soll schriftich abgeschlossen werden. Er kommt
auch durch die Inanspruchnahme der &6ffentlichen Abwasserbeseitigungseinrichtung
zustande. Der Kunde ist in diesem Fall verpflichtet, dies dem Verband unverziiglich
mitzuteilen.

(4) Wohnt der Kunde nicht im Inland, so hat er dem Verband einen Zustellungsbevoll-
méchtigte zu benennen.
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(5) Ist der Vertragspartner der Grundstiickseigentimer, so kann er im Falle des Uber-
gangs des dinglichen Nutzungsrechts am Grundstiick auf einen Dritten den Abwas-
serentsorgungsvertrag mit vierwdchiger Frist zum Ende des darauf folgenden Kalen-
dermonats kiindigen. Ist Vertragspartner ein sonst zur Nutzung eines Grundstlicks
dinglicher Berechtigter, gilt Satz 1 im Falle eines Wegfalls seines Nutzungsrechts
entsprechend. Die Kiindigung bedarf der Schriftform.

(6) Der Verband ist verpflichtet, jedem Kunden bei Vertragsabschluss, im Ubrigen auf
Verlangen, die dem Vertrag zugrundeliegenden allgemeinen Entsorgungsbedingun-
gen unentgeltlich zu ibermitteln.

(7) Tritt an die Stelle des Verbandes ein anderes Unternehmen in die sich aus dem Ab-
wasserentsorgungsvertrag ergebenden Rechte und Pflichten ein, so bedarf es hierfur
nicht der Zustimmung des Kunden. Der Unternehmenswechsel ist 6ffentlich bekannt
zu geben.

Teil Il - Baukostenzuschiisse und Anschlusskosten

§4
Baukostenzuschuss (BKZ)
Grundlagen und Gegenstand

(1) Zur Deckung des Aufwandes fiir die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbes-
serung und Erneuerung der zentralen Schmutzwasserbeseitigungsanlage und der
zentrale Niederschlagswasseranlage werden Baukostenzuschilsse (BKZ) von den
Grundstiickseigentiimern oder den Ihnen gem. § 3 gleichgestellten Personen berech-
net. Die Berechnung erfolgt getrennt fir Schmutz— und Niederschlagswasser.

(2) Der BKZ deckt auch die Kosten fir den ersten Grundstiicksanschluss (Anschlusska-
nal vom Hauptsammler bis zur Grenze des zu entwéssernden Grundstiicks).

(3) Kunden, die bereits von den Mitgliedsgemeinden nach den Bestimmungen des kom-
munalen Abgabenrechts zu Beitrdgen herangezogen wurden, werden zu einem Bau-
kostenzuschuss fur dieselbe MaBnahme nicht erneut herangezogen.

§5
Berechnung des Baukostenzuschusses
fiir die zentrale Schmutzwasserbeseitigung

(1) Der BKZ fiir die zentrale Schmutzwasserbeseitigung wird nach einem nutzungsbezo-
genen Malstab berechnet.
Fir das erste Vollgeschoss werden 100 % und fiir jedes weitere Vollgeschoss 60%
der Grundstiicksflache in Ansatz gebracht.
Dabei gelten als Vollgeschoss alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschrif-
ten Vollgeschosse sind. Besteht im Einzelfall wegen der Besonderheiten des Bau-
werks in ihm kein Vollgeschoss i. S. der Landesbauordnung, so werden bei gewerb-
lich oder industriell genutzten Grundstiicken je vollendete 3,50 m und bei allen in an-
derer Weise baulich genutzten Grundsticken je vollendete 2,40 m Hbéhe des Bau-
werks (Traufhohe) als ein Vollgeschoss gerechnet.
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Kirchen und die sakralen Gebdude anderer Religionsgemeinschaften werden als ein-
geschossige Gebdude behandelt.
(2) Als Grundstiicksflache gilt bei Grundstiicken,

a) die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die-
jenige Flache, fur die der Bebauungsplan eine bauliche oder gewerbliche Nut-
zung festsetzt.

b) die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen oder die tiber die
Grenzen einer solchen Satzung hinausreichen, die Flache, die von der Satzung
dem Innenbereich zugeordnet wird,

c) die insgesamt innerhalb des im Zusammenhang bebauten Oristeils (§ 34
BauGB) liegen, die Gesamtflache des Grundstlicks,

d) die teilweise im Innenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise im AuRenbereich
(§ 35 BauGB) liegen, die Gesamfiflache des Grundstiicks, héchstens jedoch die
Flache zwischen der jeweiligen Strallengrenze und einer Linie, die in einem
gleichmaRigen Abstand von 40 m dazu verlauft; bei Grundstiicken, die nicht an
eine Strafle angrenzen oder nur durch einen zum Grundstiick gehérenden Weg
mit ihr verbunden sind, die Fldche zwischen der der Strafe zugewandten
Grundstlicksseite und einer Linie, die im gleichmé&igen Abstand von 40 m zu ihr
verlauft;

e) die iiber die sich nach lit. a), b) und d) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder
gewerblich genutzt sind, die Fldche zwischen der jeweiligen Straflengrenze bzw.
der der StralRe zugewandten Grundstiicksseite und einer Linie hierzu, die in dem
gleichmaRigen Abstand verlauft, der der Ubergreifenden Bebauung oder gewerb-
lichen Nutzung entspricht;

f) flr die durch Bebauungsplan die Nutzung als Wochenendhausgebiet oder eine
sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist
(z. B. Dauerkleingdrten, Camping- und Festplatze, nicht aber Fldchen fir die
Landwirtschaft, Sportpldtze und Friedhdfe) oder die innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsachlich so genutzt werden, 75 %
der Grundstiicksflache:

g) fir die durch Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof festge-
setzt ist oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34
BauGB) tatsachlich so genutzt werden, sowie bei Grundstiicken, fir die durch
Bebauungsplan die Nutzung als Flache fiir die Landwirtschaft festgesetzt ist, die
Grundflache der an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Baulichkei-
ten geteilt durch die GRZ 0,2, héchstens jedoch die Gesamtfliche des Grund-
sticks. Die so ermittelte Flache wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet,
dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den AuRenwénden der Bau-
lichkeiten verlaufen, wobei bei einer Uberschreitung der Grundstiicksgrenze
durch diese Zuordnung eine gleichméBige Flachenergédnzung auf dem Grund-
stlick erfolgt;

h) die im AuBenbereich liegen und bebaut sind, die Grundflache der an die Wasser-
versorgungsanlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2,
héchstens jedoch die Gesamtflache des Grundstiicks. Die so ermittelte Flache
wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils
im gleichen Abstand von den Auflenwanden der Baulichkeiten verlaufen, wobei
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bei einer Uberschreitung der Grundstiicksgrenze durch diese Zuordnung eine
gleichmaRige Flachenerganzung auf dem Grundstiick erfolgt;

i) im AuBenbereich (§ 35 BauGB) liegen und fiir die durch eine rechtsverbindliche
Fachplanung (Planfeststellung, bergrechtlichen Betriebsplan oder &hnlicher
Verwaltungsakt) eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen
ist (z. B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.), die Flache des Grundstiicks,
auf die sich die rechtsverbindliche Fachplanung (Planfeststellung, Betriebsplan
oder ahnlicher Verwaltungsakt) bezieht, wobei solche Flachen unberiicksichtigt
bleiben, die von der Wasserversorgung keinen wirtschaftlichen Vorteil haben.

(3) Als Zahl der Voligeschosse gilt bei Grundstiicken

a) die ganz oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, die
im Bebauungsplan festgesetzte hdchstzulassige Zahl der Vollgeschosse;

b) fiir die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Hohe der bauli
chen Anlagen festgesetzt ist, in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten
i. S. von § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung die durch 3,5 und in allen anderen
Gebieten die durch 2,3 geteilte hochstzuldssige Gebaudehdhe, wobei bei Bruch-
zahlen bis 0,49 abgerundet und bei Bruchzahlen ab 0,5 auf ganze Zahlen aufge-
rundet wird;

c) fir die im Bebauungsplan anstelle der Zahl der Vollgeschosse eine Bau-
massenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte hdchstzulédssige Baumassen-
zahl, wobei bei einer Bruchzahl bis 0,49 abgerundet wird;

d) auf denen nur Garagen, Stellplatze oder eine Tiefgaragenanlage errichtet werden
dirfen, die Zahl von einem Vollgeschoss je Nutzungsebene;

e) fir die in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die
Hoéhe der baulichen Anlagen noch die Baumassenzahl bestimmt ist, wenn

aa) fiir sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fléche flr die Landwirt-
schaft festgesetzt ist, die Zahl der tatsachlich vorhandenen Vollgeschosse;

bb) fir sie durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet
festgesetzt ist, die Zahl von einem Vollgeschoss,

cc) sie in anderen Baugebieten liegen, der in der ndheren Umgebung lberwie-
gend Vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a)-c);

f) fir die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur unterge-
ordneter Bebauung festgesetzt ist (z. B. Dauerkleingarten, Camping-, Sport- und
Festplatze sowie Friedhdfe) oder die aulerhalb von Bebauungsplangebieten
tatsachlich so genutzt werden, die Zahl von einem Vollgeschoss;

g) auf denen aufgrund von Ausnahmen oder Befreiungen die Zahl der festgesetzten
oder durch Umrechnung ermittelten Vollgeschosse Uberschritten wird, die ta
séchlich vorhandene Zahl der Vollgeschosse,

h) die ganz oder teilweise innerhalb des im Zusammenhang bebauten Ortsteiles
liegen, wenn sie

aa) bebaut sind, die héchste Zahl der tatséchlich vorhandenen Vollgeschosse,
bb) unbebaut sind, die Zahl der in der ndheren Umgebung Uberwiegend
vorhandenen Vollgeschosse;

i) die im AuRenbereich (§ 35 BauGB) liegen und bebaut sind, die Zahl der Vollge-
schosse der angeschlossenen Baulichkeit;
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j) im AuBenbereich (§ 35 BauGB), fur die durch Planfeststellungsbeschluss, berg-
rechtlichen Betriebsplan oder &hnlichen Verwaltungsakt eine der baulichen Nut-
zung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z. B. Abfalldeponie, Untergrundspei-
cher o. 4.), die im Planfeststellungsbeschluss oder dhnlichem Verwaltungsakt flr
zulassig erklarte Voligeschosszahl; bei Fehlen einer solchen Festsetzung die
Zahl der tatséchlich vorhandenen Vollgeschosse, mindestens aber ein Vollge-
schoss;

(4) Der Baukostenzuschusssatz pro m? ergibt sich aus den Tarifregelungen. Die BKZ-
Satze fiir die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen Abwasser-
anlagen werden im Einzelfall unter Angabe des Tatbestandes in besonderen Be-
dingungen festgelegt.

§6
Berechnung des Baukostenzuschusses
fur die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung

(1) Der BKZ wird bei der Niederschlagswasserbeseitigung nach dem Grundflaichenmaf
stab berechnet. Zur Ermittlung der BKZ-pflichtigen Flache wird die Grundstiicksflache
mit der Grundflachenzahl vervielfacht.

(2) Bei Grundstiicken, fur die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit
nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist oder die tatsachlich so genutzt werden
(z.B. Dauerkleingérten, Schwimmbé&der, Sport- und Festpldtze sowie Friedhofe), so
wie bei Grundstlicken, fiir die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Flache fiir die
Landwirtschaft festgesetzt ist, werden 76% der Grundstlicksflache in Ansatz ge
bracht. Fir alle anderen Grundstiicke gilt § 5 Abs. 2 entsprechend.

(3) Als Grundfldchenzahl nach Abs. 1 gilt,

a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzten hdchstzuldssige
Grundflachezahl,

b) soweit kein Bebauungsplan besteht oder im Bebauungsplan keine Grundfla-
chenzahl bestimmt ist,

- in Kleinsiedlungs-, Wochenendhaus- und Campingplatzgebieten 0,2
- in Wohn-; Dorf-, Misch- und Ferienhausgebieten 0.4
- in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieteni. S. v. § 11
Baunutzungsverordnung) 0,8
- in Kerngebieten 1,0
¢) fir selbstandige Garagen- und Einstellplatzgrundst(icke 1,0

d) flr Grundstiicke im Auftenbereich (§ 35 BauGB) und fiir Grundstiicke,

fur die durch Bebauungsplan landwirtschaftliche Nutzung

festgesetzt ist, bei Friedhofen, Sport- und Festplatzen

und Schwimmbadern 0,2
e) fur Grundstiicke im AufRenbereich (§ 35 BauGB), die aufgrund

einer rechtsverbindlichen Fachplanung abwasserrelevant nutzbar

sind, bezogen auf die Flache nach Abs. 2). 1,0

(4) Die Gebietseinordnung richtet sich fir Grundstiicke,

a) die im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes liegen, nach der Festsetzung

im Bebauungsplan,
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b) die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils liegen (§ 34 BauGB),
nach der vorhandenen Bebauung in der ndheren Umgebung.

(5) Der Baukostenzuschusssatz pro m? ergibt sich aus den Tarifregelungen. Die BKZ
Satze fiir die Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen Abwasseran-
lagen werden im Einzelfall unter Angabe des Tatbestandes in besonderen Bedingun-
gen festgelegt.

§7
Entstehen der BKZ-Pflicht

Die Verpflichtung zur Zahlung des Baukostenzuschusses entsteht mit dem tats&chlichen
Anschluss an die jeweilige éffentliche Einrichtung, friihestens jedoch mit dessen Geneh-
migung.

§8

Kosten fiir Grundstiicksanschliisse

(1) Der jeweils erste Grundstiicksanschluss ist durch die Zahlung des BKZ abgegolten.
Wird fiir ein Grundstiick oder fir eine von einem Grundstlck, fir das der BKZ bereits
bezahlt wurde, abgeteilte und verselbstandigte Fldche ein weiterer Grundstiicksan-
schluss hergestellt, so sind die Kosten dieses Grundstlcksanschlusses dem Verband
in der tatséchlich entstandenen Héhe zu erstatten:

(2) Der Grundstiickseigentiimer oder die ihm gleichgestellte Person tragt die Kosten fur
von ihm beantragte oder sonst von ihm veranlasste Verdnderungen des Grund-
stlicksanschlusses.

(3) Die Kosten fiir Prifungen, Abnahmen, Freigabe und Uberwachung der Grundstiick-
sentwasserungsanlagen sind dem Verband ebenfalls zu erstatten.

§9
Zahlungspflichtiger

(1) Baukostenzuschiisse und die Kosten fir Grundstiicksanschliisse hat derjenige zu
zahlen, der im Zeitpunkt der Bekanntgabe der Rechnung Eigentimer des Grund-
stiicks ist. Ist das Grundstiick mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Ei-
gentiimers der Erbbauberechtigte zahlungspflichtig.

Mehrere Baukostenzuschusspflichtige haften als Gesamtschuldner.

(2) Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentumer

nur entsprechend ihrem Miteigentumsteil zahlungspflichtig.

§10
Vorauszahlungen

Der Verband kann fiir Baukostenzuschisse und Anschlusskosten angemessene Voraus-
zahlungen verlangen. Die Vorauszahlungen werden 1 Monat nach Zugang der Rechnung
uber die Vorauszahlung fallig.
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§ 11

Falligkeit, Verzugs- und Stundungszinsen

(1) Baukostenzuschusse und Anschlusskosten sind einen Monat nach Zugang der
Rechnung fillig. Als Zahlungstag gilt bei Uberweisungen der Tag der Gutschrift. Ein-
wendungen gegen diese Rechnungen sind nur binnen eines Monats zuldssig; nach
Ablauf dieser Frist gelten die Rechnungen als anerkannt.

(2) Verzugszinsen werden mit einem Satz von 5 % Uber dem Basiszinssatz der Bundes-
bank berechnet.

(3) Fir gestundete Forderungen werden Stundungszinsen berechnet. Die H&he der
Stundungszinsen betragt 5 %.

Teil Il - Benutzungsentgelt

§12
Benutzungsentgelt
Schmutzwasser

(1) Das Benutzungsentgelt wird nach der Schmutzwassermenge bemessen, die in die
Offentliche Schmutzwasseranlage des Verbandes gelangt. Berechnungseinheit fiir
das Entgelt ist ein Kubikmeter (cbm) Abwasser.

(2) Als in die offentliche Schmutzwasseranlage gelangt gelten

a) die dem Grundstiick aus 6ffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen
zugefiihrte und durch Wasserzahler ermittelte Wassermenge,

b) die auf dem Grundstiick gewonnene und dem Grundstiick sonst zugefiihrte
Wassermenge.

(3) Hat ein Wasserzahler nicht richtig oder iberhaupt nicht angezeigt, so wird die Was-
sermenge durch den Verband unter Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres
und unter Berticksichtigung der begrindeten Angaben des Anschlussnehmers ge-
schatzt.

(4) Die Wassermengen nach Absatz 2 Buchst. b) hat der Kunde dem Verband fiir den
abgelaufenen Bemessungszeitraum von einem Kalenderjahr innerhalb der folgenden
zwei Monate anzuzeigen. Sie sind durch Wassermesser nachzuweisen, die der An-
schlussnehmer auf seine Kosten einbauen muss. Die Wassermesser m(issen den
Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn der Verband auf solche Mess-
einrichtungen verzichtet, kann er als Nachweis Uber die Wassermengen priifbare Un-
terlagen verlangen. Er ist berechtigt, die Wassermengen zu schatzen, wenn diese auf
andere Weise nicht ermittelt werden kénnen.

(5) Wassermengen, die nachweislich nicht in die Schmutzwasseranlage des Verbandes
gelangt sind, werden auf Antrag abgesetzt. Der Antrag ist nach Ablauf des Erhe-
bungszeitraumes (§ 29) innerhalb zweier Monate beim Verband einzureichen. Fir
den Nachweis gilt Abs. 4 Satz 2 bis 4 sinngemaR. Der Verband kann auf Kosten des
Antragstellers ein Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Entgelte sind zu verrechnen
oder zu erstatten.

(6) Werden Nutzungsanlagen fiir Niederschlagswasser betrieben (z. B. flir Waschwasser
oder Toilettenspiilung), aus denen Schmutzwasser anfillt, so sind die in den
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Schmutzwasserkanal eingeleiteten Mengen durch geeichte Wasserzéhler nachzuwei-
sen.

§13
Benutzungsentgelt
Niederschlagswasser

(1) Fdr die Einleitung von Niederschlagswasser in die Abwasseranlagen des Verbandes
wird ein Benutzungsentgelt festgesetzt. Grundlage fiir die Berechnung des Nieder-
schlagswasserentgelts ist die Gberbaute und befestigte Flache eines Grundsticks,
von der Niederschlagswasser in die 6ffentlich Niederschlagswasseranlage des Ver-
bandes gelangen kann. Berechnungseinheit fur das Benutzungsentgelt ist der volle
abgerundete Quadratmeter (qm) Uberbauter und befestigter Grundsticksflache.

(2) Das Entgelt wird berechnet aus der Summe der befestigten Fi&chen multipliziert mit
dem Abflussbeiwert und dem Preis pro qm.

(3) Der Abflussbeiwerten betrégt fur

a) Dachflachen 100 %
b) Flachen aus Asphalt, Beton, verfugten Platten

und verfugtem Pflaster 70 %
¢) Verbundsteine, unverfugte Platten und unverfugtes Pflaster 60 %
d) Rasengittersteine, Schotter, Kies und Asche 30 %
e) Okopflaster 30 %
f) Grindéacher 10 %

(4) Werden Regenwassernutzungsanlagen betrieben, so bleibt die Flache von der das
Niederschlagswasser in diese Anlagen eingeleitet wird, bei der Feststellung der Be-
rechnungsfliache auBer Ansatz, sofern die Regenwassernutzungsanlage Uber eine
Kapazitit von mindestens 3 cbm je 100 gm angeschlossener Fléche verfigt.

(5) Werden Anlagen zur Versickerung oder Speicherung von Niederschlagswasser be-
trieben und haben diese Anlagen einen Notiiberlauf zu den Anlagen des Verbandes,
so wird das sich aus der befestigten Flache ergebende Niederschlagswasserentgelt
auf 10 v. Hundert reduziert. Voraussetzung ist ein Stauvolumen von mindestens 2,0
cbm je 100 gm angeschlossener Flache in der Anlage zur Versickerung oder Spei-
cherung des Niederschlagswassers.

(6) Der Verband kann von den Grundsttickseigentimern eine Aufstellung der tiberbauten
und befestigten Flachen ihrer Grundstiicke verlangen. Soweit es erforderlich ist, kann
der Verband einen Lageplan im MaRstab 1:1000 fordern, aus dem samtliche (ber-
bauten und befestigten Flichen und die Art ihrer Befestigung dargestellt sind sowie
die Flachen, von denen Niederschlagswasser in die Abwasseranlage gelangen kann.
Bei Grundstiicken, fir die keine priiffahigen Angaben der Entgeltpflichtigen vorliegen,
wird die befestigte Flache durch den Verband im Wege der Schatzung ermittelt.
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§14
Entstehen der Entgeltpflicht

Die Entgeltpflicht entsteht mit der Einleitung des Schmutzwassers bzw. des Nieder-
schlagswassers in die jeweilige éffentliche Einrichtung des Verbandes. Die Entgeltpflichti-
gen haben die Berechnungsgrundlagen und ihre Anderung dem Verband innerhalb eines
Monats nach Eintritt der Entgeltpflicht oder der Anderung dem Verband mitzuteilen.

§15
Abrechnung
Falligkeit
Abschlagszahlungen

(1) Das Benutzungsentgelt wird nach Wahl des Verbandes monatlich oder in anderen
Zahlungsabschnitten, die jedoch zwoIf Monate nicht wesentlich tiberschreiten durfen,
abgerechnet. Es wird 14 Tage nach seiner Berechnung fallig.

(2) Wird das Benutzungsentgelt fiir mehrere Monate abgerechnet, so kann der Verband
fur die nach der letzten Abrechnung angefallene Schmutzwassermenge Abschlags-
zahlungen verlangen. Diese sind anteilig fur den Zeitraum der Abschlagszahlung ent-
sprechend der Schmutzwassermenge im zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berech-
nen. Ist eine solche Berechnung nicht méglich, so bemisst sich die Abschlagszahlung
nach der durchschnittlichen Schmutzwassermenge vergleichbarer Kunden. Macht der
Kunde glaubhaft, dass seine Schmutzwassermenge erheblich geringer ist, so ist dies
angemessen zu berlicksichtigen.

(3) Andern sich die Entgelte, so kénnen die nach der Entgeltanderung anfallenden Ab-
schlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Entgeltdnderung entsprechend an-
gepasst werden.

(4) Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden,
so ist der Ubersteigende Betrag unverzlglich zu erstatten, spatestens aber mit der
nachsten Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Entsorgungs-
verhéltnisses sind zuviel gezahlte Abschldge unverziiglich zu erstatten.

§ 16
Entgeltpflichtiger

(1) Entgeltpflichtig ist derjenige, der im Abrechnungszeitraum Kunde i. S. d. § 3 dieser
Bedingungen war. Abweichend von Satz 1 ist bei der zentralen Niederschlagswas-
serbeseitigung von offentlichen Strallen, Wegen und Platzen auch der Stralfenbau-
lasttrager entgeltpflichtig.

(2) Wechselt der Kunde innerhalb des Abrechnungszeitraums, so sind der alte und der
neue Kunde verpflichtet, den Verband (iber diesen Wechsel zu benachrichtigen.

(3) Bis zu einer entsprechenden Mitteilung an den Verband haftet der alte Kunde neben
dem neuen als Gesamtschuldner flr die Entgelte.
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§17
Vertragsstrafe

(1) Leitet der Kunde Schmutzwasser unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbrin-

gung einer Messeinrichtung ein, so ist der Verband berechtigt, eine Vertragsstrafe zu
verlangen.
Dabei kann hdchstens vom fiinffachen derjenigen Menge ausgegangen werden, die
sich auf der Grundlage der Vorjahresmenge anteilig fir die Dauer der unbefugten Ein-
leitung ergibt. Kann die Vorjahresmenge des Kunden nicht ermittelt werden, so ist
diejenige vergleichbare Kunde zugrunde zu legen. Die Vertragsstrafe ist nach den fur
den Kunden geltenden Preisen zu berechnen.

(2) Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsatzlich oder
grob fahrléssig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben
zu machen. Die Vertragsstrafe betragt das Zweifache des Betrages, den der Kunde
bei Erflllung seiner Verpflichtung nach den fiir ihn geltenden Preisen zusétzlich zu
zahlen gehabt hatte.

(3) Ist die Dauer der unbefugten Benutzung oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht
festzustellen, so kann die Vertragsstrafe nach vorstehenden Grundsétzen tber einen
festgestellten Zeitraum hinaus fur léngstens ein Jahr erhoben werden.

Teil IV — Schlussbestimmungen

§18
Sondervereinbarungen

Soweit die allgemeinen Entgelte und Baukostenzuschisse im Einzelfall nicht sachgerecht
sind, kann der Verband Sondervereinbarungen abschlieflen.

§19
Laufzeit des Vertrages, Kiindigung

(1) Der Entsorgungsvertrag wird auf unbestimmte Dauer geschlossen. Er wird dadurch
beendet, dass er von einer der beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat auf das
Ende eines Kalenderjahres gekindigt wird.

(2) Der Benutzer ist nur zur Kiindigung berechtigt, wenn

a) das entsorgte Gebaude abgebrochen wird, oder
b) das angeschlossene Grundstiick veraulert wird, oder
c) bei ausschlieRlich gewerblicher Nutzung der Kunde den Gewerbebetrieb einstelit.

(3) Der Verband ist zur Kiindigung berechtigt, wenn der Kunde die Menge oder
Beschaffenheit des Abwassers so andert, dass dadurch die Voraussetzungen flir eine
Begrenzung des Anschlussrechts oder des Benutzungsrechts nach der Abwasserbe-
seitigungssatzung erfillt sind.

(4) Die Kiindigung bedarf der Schriftform.

(5) Ohne Kiindigung endet der Vertrag, wenn durch Ursachen, die der Verband nicht zu
vertrete hat, z. B. Krieg, innere Unruhen, Erdbeben, Uberschwemmungen, Boden-
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senkungen und dhnliche Unfalle hdherer Gewalt, der Anschluss soweit gebrauchsun-
fahig wird, dass die Fortsetzung des Vertrages unmdglich ist.

" §20
Anderungsklausel

Diese Bestimmungen und die dazugehdrigen Entgelte kdnnen gedndert und erganzt wer-
den. Anderungen der AEB werden erst nach offentlicher Bekanntgabe wirksam. Dies gilt
auch fur die dazugehérigen Entgelte, sofern sie nicht dem Benutzer im Einzelfall mitgeteilt
werden.

. §21
Ubergangsregelung

Die vor Inkrafttreten dieser AEB eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden nach den
Bestimmungen dieser AEB weitergefiihrt.

§22
Inkrafttreten

Diese AEB tritt zum 01.11.2023 in Kraft.

Friedland, den 28.09.2023

N
fneel
(Friedrichs)
Verbandsvorsteher

Seite 12 von 12

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 05.10.2023 Nr. 46 Seite 868




	Deckblatt
	Inhalt
	B. Veröffentlichungen der Gemeinden
	Stadt Bad Lauterberg im Harz
	9. Nachtragssatzung zur Satzung über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstückswasseranlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen) (Stadt Bad Lauterberg im Harz vom 04.10.2023)
	Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 (Stadt Bad Lauterberg im Harz vom 04.10.2023)
	Seite 2
	Seite 3

	Straßenreinigungsgebührensatzung (Stadt Bad Lauterberg im Harz vom 04.10.2023)
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5


	Stadt Duderstadt
	Allgemeinverfügung über die Öffnung der Verkaufsstellen in der Innenstadt am 08.10.2023 (Stadt Duderstadt vom 02.10.2023)
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4


	Stadt Herzberg am Harz
	Sitzung des Rates am 11.10.2023 (Stadt Herzberg am Harz vom 29.09.2023)


	C. Veröffentlichungen sonstiger Stellen
	Wasserverband Leine-Süd
	Satzung des Wasserverbandes Leine Süd (Wasserverband Leine-Süd  vom 29.09.2023)
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14

	Allgemeine Entsorgungsbedingungen des Wasserverbandes Leine Süd für den Anschluss an die Abwasseranlagen und deren Benutzung (AEB) (Wasserverband Leine-Süd  vom 29.09.2023)
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12




